
  

Rumpfrechnungsjahr 01.12.2024 – 30.04.2025 26 

I-AM GreenStars Opportunities 

Name des Produkts:  

I-AM GreenStars Opportunities 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900C6WDU4YWO0GA28 

Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwal-

tet. Fondsmanager: Impact Asset Management GmbH, Wien 

 
Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologi-

schen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 
Der Fonds berücksichtigte im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale, wie ins-

besondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökolo-

gische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare Energien), Hu-

manressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen sowie soziale 

Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Corporate Governance 

sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensfüh-

rung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranlagung.   

 

Es bestand keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale.  

Zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert 

bestimmt.   

 

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Die Verwaltungsgesellschaft bedient sich im Nachhaltigkeitsbereich des Researchproviders 

MSCI ESG Research Inc. Dabei werden im Besonderen Aspekte des ESG Risikos und das damit 

verbundene Risikomanagement des jeweiligen Unternehmens anhand von nachhaltigen 

(Schlüssel-)Indikatoren/Key Performance Indikatoren (KPIs) analysiert. Die Bewertung mün-

det in den sogenannten 'MSCI  ESG Score', der auf einer Skala von 0-10 gemessen wird. 

Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche . 

 

Der MSCI ESG Score betrug zum Ende des Rumpfrechnungsjahres: 7,91 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  
  ☐ Ja    ☒ Nein    

☐  Es wurden damit nachhaltige Investi-

tionen mit einem Umweltziel getä-

tigt:       %  

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

☐   Es wurden damit nachhaltige Investi-

tionen mit einem sozialen Ziel getä-

tigt:       % 

 

☒  Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

wurden, enthielt es 63,33 %  an nachhal-

tigen Investitionen 

☐  mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☒  mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

☒  mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐    Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nach-

haltigen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investi-

tion keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele erheb-

lich beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrenswei-

sen einer guten Unterneh-

mensführung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten ent-

hält. In dieser Verordnung 

ist kein Verzeichnis der so-

zial nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten festge-

legt. Nachhaltige Investiti-

onen mit einem Umweltziel 

könnten taxonomiekon-

form sein oder nicht. 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die mit dem Fi-

nanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozia-

len Merkmale erreicht 

werden. 
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... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Rechnungsjahr 01.12.2023-30.11.2024: MSCI ESG Score: 8,08 

Rechnungsjahr 01.12.2022-30.11.2023: MSCI ESG Score: 8,06 

Rechnungsjahr 01.12.2021-30.11.2022: MSCI ESG Score: 8,18 

Rechnungsjahr 01.12.2020-30.11.2021: MSCI ESG Score: 7,89 

 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-

weise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

Die Zielsetzungen der nachhaltigen Investitionen umfassten einen positiven Beitrag auf die 

Umwelt und/oder die Gesellschaft oder verfolgten mindestens ein aktives Ziel zur Reduzie-

rung der Kohlenstoffemissionen. Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhalten  

& Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Vorausset-

zung für eine Veranlagung. Bei Unternehmensemittenten erfolgte die Beurteilung der Nach-

haltigkeit der wirtschaftlichen Aktivitäten auf Basis der Bewertung eines positiven Bei trags 

von Produkten und/oder Dienstleistungen zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nati-

onen für nachhaltige Entwicklung (SDGs: Sustainable Development Goals). Als nachhaltig 

galten Emittenten, deren Umsätze mit positivem SDG-Beitrag einen Mindestwert erreichen 

oder überschreiten. Alternativ dazu galten Emittenten, die sich wissenschaftsbasierten Zie-

len zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen verpflichtet haben, welche von SBTi (Science 

Based Targets Initiative) bestätigt wurden, als nachhaltig. Jedenfalls war Voraussetzung, 

dass alle Prüfkriterien hinsichtlich einer erheblichen Schädigung eines ökologischen oder so-

zialen nachhaltigen Anlageziels und der Einhaltung von Verfahrensweisen einer guten Unter-

nehmensführung eingehalten wurden. 

 

Zum Ende des Rumpfrechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges 

Ausmaß nicht überschritten. 

 
Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise ge-

tätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich gescha-

det? 

Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anla-

geziels zu vermeiden, wurden Titel, die gegen für diesen Zweck von der Verwaltungsgesell -

schaft definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen (zum Be ispiel För-

derung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der Menschen-

rechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet. Außerdem 

umfassten die Prüfkriterien hinsichtlich einer erheblichen Schädigung eines ökologischen 

oder sozialen nachhaltigen Anlageziels bestimmte Mindestindikatoren wie zum Beispiel sig-

nifikant negative Beiträge zu einem oder mehreren SDGs, kontroverse Geschäftspraktiken, 

Aktivitäten im Bereich kontroverse Waffen und/oder fossile Brennstoffe sowie Kontroversen 

im Bereich der guten Unternehmensführung (Governance) und/oder internationaler Normen 

für Menschen- und Arbeitsrechte, Umweltschutz und Geschäftsgebarung. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren berücksichtigt? 

Siehe dazu die Angaben unter „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.  

 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinatio-

nale  Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 

und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Die im Rahmen der Anlagestrategie geltenden Positiv- und Negativkriterien deckten alle 

Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von 

Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Berücksichtigung der 

ILO-Kernarbeitsnormen).  

 

 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen handelt es sich um 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und Be-

schäftigung, Achtung der 

Menschenrechte und Be-

kämpfung von Korruption 

und Bestechung. 
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Das Fondsmanagement prüfte laufend durch verschiedene Informationskanäle wie Me-

dien und Researchagenturen, ob bei einem Investment schwerwiegende Kontroversen 

vorliegen.  

 

Darüber hinaus wurde das Fondsvermögen mittels eines Screening-Tools eines aner-

kannten ESG-Researchproviders auf mögliche Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen geprüft. Ein Unternehmen, das die OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen nicht einhielt, kam für eine Veranlagung nicht in Betracht. 

Von einem Verstoß wurde ausgegangen, wenn ein Unternehmen in einen oder mehrere 

kontroverse Fälle verwickelt war, in denen es glaubwürdige Anschuldigungen gab, dass 

das Unternehmen oder sein Management unter Verletzung globaler Normen schwer-

wiegenden Schaden in großem Umfang angerichtet hatte. 

 

 
 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien und in der Titelauswahl (Posi-

tivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltete die absolute und relative Bewer-

tung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, wie etwa im Bereich Mitar-

beitende, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik und Umwelt. Zusätzlich wurde bei Unterneh-

men durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbesondere Ausübung 

von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen hingewirkt.  

Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitäten wurden unabhängig von einer konkre-

ten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen durchgeführt. 

Die Verwendung von Positivkriterien von Staaten beinhaltete die absolute und relative Bewer-

tung in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung bezogene Faktoren wie das politische System, 

Menschenrechte, soziale Strukturen, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. 

 

Die Tabelle zeigt die Themengebiete, aus denen Nachhaltigkeitsfaktoren für nachteilige Auswir-

kungen insbesondere berücksichtigt wurden, sowie die Maßnahmen, die schwerpunktmäßig zum 

Einsatz kamen. Engagement wurde nach Möglichkeit durchgeführt. 

  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festge-

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen. 
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Unternehmen Negativkriterien  Positivkriterien  

Umwelt 

Treibhausgasemissionen; Unternehmensinitiativen 

zur Verringerung der CO2-Emissionen 
✓ ✓ 

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit 

schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 
 

✓ 

Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)  
✓ 

Gefährlicher Abfall  
✓ 

Soziales und 

Beschäftigung 

Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu United Na-

tions Global Compact (Initiative für verantwortungs-

volle Unternehmensführung) und OECD-Leitsätzen 

für multinationale Unternehmen; 

✓ ✓ 

Geschlechtergerechtigkeit  ✓ 

Menschen-

rechte 

Kontroversielle Waffen ✓  

Fehlende Menschenrechtspolitik ✓ ✓ 

 

Staaten und supranationale Organisationen Negativkriterien  Positivkriterien  

Umwelt Treibhausgasemissionen ✓ ✓ 

Soziales 

Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internatio-

nalen Verträgen und Übereinkommen sowie den 

Grundsätzen der Vereinten Nationen 
✓  

 

 

 Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Größte Investitionen Sektor 

in % der 

Vermögens-

werte Land 

US5949181045 MICROSOFT CORP MSFT IT 3,61 Vereinigte Staaten von Amerika 

US02079K1079 ALPHABET INC-CL C GOOG Telekommunikationsdienste 3,27 Vereinigte Staaten von Amerika 

US57636Q1040 MASTERCARD INC - A MA Finanzen 2,53 Vereinigte Staaten von Amerika 

US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP 

ADR TSM 

IT 2,36 Taiwan 

DK0062498333 NOVO NORDISK A/S-B NOVOB Gesundheitswesen 2,25 Dänemark 

US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES V Finanzen 2,23 Vereinigte Staaten von Amerika 

IE000S9YS762 LINDE PLC LIN Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,17 Vereinigte Staaten von Amerika 

FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SE SU Industrie 2,17 Frankreich 

US11135F1012 BROADCOM INC AVGO IT 2,05 Vereinigte Staaten von Amerika 

XS2820460751 NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 

3/8 05/21/34 

Verbraucher, azyklisch 2,01 Dänemark 

GB00B2B0DG97 RELX PLC REL Industrie 1,94 Großbritannien 

US29444UBS42 EQUINIX INC EQIX 2 1/2 05/15/31 Finanzen 1,77 Vereinigte Staaten von Amerika 

US58733R1023 MERCADOLIBRE INC MELI Nicht Basiskonsumgüter 1,52 Uruguay 

XS1721760541 ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 

11/26/29 

Versorgungsbetriebe 1,52 Dänemark 

US5486611073 LOWE'S COS INC LOW Nicht Basiskonsumgüter 1,45 Vereinigte Staaten von Amerika 

 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung 

der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. 

 

 Wie sah die Vermögensallokation aus?  

Die im folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf das Ende des Rumpfrechnungsjah-

res. 

 

Zum Berichtsstichtag waren 95,77 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informati-

onen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder so-

zialen Merkmale erfüllt?“). 4,23 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ 

(#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, 

welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Min-

destschutz?“). 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 

Die Liste umfasst die fol-

genden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der 

im Bezugszeitraum getä-

tigten Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 

Rumpfrechnungsjahr 

01.12.2024 - 30.04.2025 
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63,33 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder 

sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, 

siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konfor-

men nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial 

nachhaltigen Investitonen?“). 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-

kategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige In-

vestitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?  

 

Anlagestruktur Anteil Fonds in % 

IT 24,41 

Finanzen 22,49 

Nicht Basiskonsumgüter 11,74 

Gesundheitswesen 10,85 

Industrie 10,70 

Telekommunikationsdienste 7,62 

Sonstige / Others 12,19 

Gesamt / Total 100,00 

 

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel 

mit der EU-Taxonomie konform? 
Zum Ende des Rumpfrechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätigkei-

ten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges Aus-

maß nicht überschritten. 

 

Mit Blick auf die EU-Taxo-

nomiekonformität umfas-

sen die Kriterien für fossi-

les Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

Umstellung auf voll erneu-

erbare Energie oder CO2-

arme Kraftstoffe bis Ende 

2035. Die Kriterien für 

Kernenergie beinhalten 

umfassende Sicherheits 

und Abfallentsorgungsvor-

schriften. 

Ermöglichende Tätigkei-

ten wirken unmittelbar er-

möglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen leis-

ten. 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die es 

noch keine CO2- armen Al-

ternativen gibt und die un-

ter anderem Treibhaus-

gasemissionswerte auf-

weisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 
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Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert21?  
☐ Ja:  

 ☐ In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 

☐ Nein.  

Nicht anwendbar. 

 

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode 

zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste 

Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts ein-

schließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur 

in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfas-

sen. 

 
1. Taxonomie-Konformität der Investitionen  

einschließlich Staatsanleihen* 

 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen  

ohne Staatsanleihen* 

     

Umsatz 
 

 
Umsatz 

 
CapEx 

 

 
CapEx 

 
OpEx 

 

 
OpEx 

 
 ◼ Taxonomiekonform: Fossiles Gas   ◼ Taxonomiekonform: Fossiles Gas 

 ◼ Taxonomiekonform: Kernenergie   ◼ Taxonomiekonform: Kernenergie 

 ◼ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)    ◼ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)  

 ◼ Nicht taxonomiekonform   ◼ Nicht taxonomiekonform 

    Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder.  

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen ge-

genüber Staaten.  
    

   
Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten geflossen sind?  

Zum Ende des Rumpfrechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges 

Ausmaß nicht überschritten. 

 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht 

wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?  

In vergangenen Berichtszeiträumen hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein geringfügiges 

Ausmaß nicht überschritten. 

 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 

nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wurde auf Basis eines posi-

tiven Beitrags auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft gemessen. Da dieses sowohl ökologi-

sche als auch soziale Ziele umfasste, war die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologi-

sche und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen 

bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 63,33 % 

des Fondsvermögens.  

 

 

 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 

(„Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien 

für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 

Kommission festgelegt. 

 sind nachhaltige In-

vestitionen mit einem Um-

weltziel, die die Kriterien 

für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten ge-

mäß der Verordnung (EU) 

2020/8652  nicht berück-

sichtigen. 

Taxonomiekonfrome Tä-

tigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

– Umsatzerlöse, die die ge-

genwärtige „Umwelt-

freundlichkeit“ der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln.  

– Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen, für den 

Übergang zu einer grünen 

wirtschaftsrelevanten In-

vestition der Unterneh-

men, in die investiert wird 

aufzeigen.  

– Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betrieblichen 

Aktivitäten der Unterneh-

men, in die investiert wird, 

widerspiegeln. 
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Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wurde auf Basis eines posi-

tiven Beitrags auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft gemessen. Da dieses sowohl ökologi-

sche als auch soziale Ziele umfasste, war die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologi-

sche und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitionen 

bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichtszeitraum 63,33 % 

des Fondsvermögens. 

 

 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologi-

schen oder sozialen Mindestschutz? 
Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investition eingestuft wurden noch auf ökologi-

sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelte es sich um Sichteinlagen und Derivate. 

Sichteinlagen unterlagen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie und dienten 

primär der Liquiditätssteuerung. Derivate wurden zum Währungsmanagement eingesetzt. Ab-

grenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ enthalten.  

 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfül-

lung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 
Die Nachhaltigkeit im Anlageprozess wurde durch eine vollständige ESG-Integration, kurz für 

Environment („Umwelt“), Social („Gesellschaft“) und Governance („gute Unternehmensführung“), 

verwirklicht. Unter Anwendung eines Best-in-Class Ansatzes wurden Positivkriterien, Negativkri-

terien und nach Möglichkeit Dialogstrategien mit den Unternehmen berücksichtigt.  

Die Entwicklung des Nachhaltigkeitsindikators wurde zum Ende des Rumpfrechnungsjahres 

überprüft und im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesen. Im Rahmen des internen Limit-

systems wurde der MSCI ESG Score im Hinblick auf die Bewerbung von ökologischen und/oder 

sozialen Merkmalen laufend überwacht und gegen definierte Grenzen geprüft. Die definierten 

Negativkriterien wurden – soweit nicht anders angegeben – auf täglicher Basis im Rahmen des 

internen Limitsystems geprüft. 

 

Der delegierte Manager betrieb aktives Engagement mit Unternehmen, um die Interessen der 

Kunden bestmöglich zu wahren. Weitere Information zur Mitwirkungspolitik finden Sie auf der 

Website des delegierten Managers www.impact-am.eu/mitwirkungspolitik/ 

  

 

 

 


